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Berufsabschluss:
„staatlich geprüfte ... /staatlich geprüfter ... “

„staatlich anerkannte ... /staatlich anerkannter ...“

8.5 Berufliche Weiterbildung und Fachhochschulreife

Berufspraktikum: 1 Jahr
(nur Sozialwesen)

Bei Zusatzprüfung: Fachhochschulreife (FHR)

Option  Zusatzprüfung: Fachhochschulreife (FHR)

Fachschule
(Fachbereiche: Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Gestaltung,

Sozialwesen, Technik und Wirtschaft)

Berufsabschluss und
Berufsschulabschluss
(ggf. mittlerer Schul-
abschluss (FOR))

Berufsabschluss und
Berufsschulabschluss
oder gleichwertige
Qualifikation und mitt-
lerer Schulabschluss
(FOR) 
(nur Sozialwesen)

Ohne
Berufsschulabschluss
oder 
Berufsabschluss

Mind. 1 Jahr
Berufstätigkeit

Einschlägige Berufs-
tätigkeit von mindes-
tens 5 Jahren


